
 

 

Vorschläge des Baseler Ausschusses zur Über-
arbeitung des Basel II-Regelwerks 

 
 Dr. Markus Rose 

Im Januar 2009 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ein Konsultations-

papier veröffentlicht, in dem er Vorschläge für eine Verbesserung des Basel II-

Regelwerks unterbreitet. Auslöser sind insbesondere die Erfahrungen während 

der aktuellen Finanzmarktkrise, dass die Baseler Regularien die gravierenden 

Probleme des Bankensektors nicht verhindern konnten. Dieser Beitrag erläutert 

die einzelnen Verbesserungsvorschläge, die sich auf alle drei Säulen der Rahmen-

vereinbarung beziehen, und zieht am Ende ein kurzes Fazit. 
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 Hintergründe und Ziele 

Die spektakulären Krisen, Schieflagen und Zusammenbrüche von Ban-
ken im Zuge der aktuellen Finanzmarktkrise haben den Ruf nach einer 
stärkeren Überwachung des Bankensystems bis hin zu seiner (teilwei-
sen) Verstaatlichung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft laut werden 
lassen. Aber auch innerhalb der „Financial Community“ wird das Thema 
einer „besseren“ Regulierung intensiv diskutiert. Als Reaktion hierauf hat 
der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Januar 2009 in einem 
Konsultationspapier Überarbeitungen der Vorschriften in allen drei Säu-
len des Basel II-Regelwerks vorgestellt, die zur Stabilität des Banken-
systems und zur Vorbeugung von Finanzkrisen in der Zukunft beitragen 
sollen. Diese Vorschläge werden in den nächsten Kapiteln vorgestellt.1

 
 

                                                 
1 Die Angaben zu Textziffern (Tz.) beziehen sich immer auf die Basel II-

Rahmenvereinbarung 
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 Säule I: Mindestkapitalanforderungen für Verbriefungen 

Vor allem Probleme mit ihren außerhalb der Bilanz in eigens dafür ge-
gründeten Gesellschaften2 geführten Verbriefungspositionen waren Aus-
löser für Schieflagen und Konkurse bei zahlreichen Instituten. Beispiel-
haft seien hier nur die IKB und die SachsenLB genannt. 
Diese Erfahrungen veranlassen den Baseler Ausschuss (BA) zu Über-
arbeitung der Säule I, die ausschließlich Vorschriften des Kapitels IV 
„Kreditrisiko - Regelwerk zur Behandlung von Verbriefungen“ der Base-
ler Rahmenvereinbarung betreffen. 
Im Einzelnen geht es um folgende Punkte: 
 
1. „Resecuritisation Exposure“ 

Die Autoren des Konsultationspapiers führen einen neuen Begriff 
„Resecuritisation Exposure“ (RE) ein. Hierbei handelt es sich um eine 
Verbriefungstransaktion, die aus mehreren Einzelforderungen und 
mindestes einer Verbriefungsposition besteht. Unter diese Definition 
fallen CDOs, die aus mehreren ABS-Portfolien einschließlich z.B. mit 
Wohnungsbaudarlehen unterlegten CDOs bestehen. Aber auch eine 
Verbriefungstransaktion, deren Underlying aus Hunderten einzelner 
Immobiliendarlehen und nur einer einzigen ABS-Position besteht, ist 
dann als RE zu behandeln. 
Aufgrund des angenommenen höheren Risikogehalts von RE gegen-
über herkömmlichen Verbriefungen beabsichtigt der BA die Einfüh-
rung eigener, höherer Risikogewichte für RE und schlägt dafür die 
Ergänzung der Tabellen in Tz. 567 (Standardansatz) und 615 (IRB-
Ansatz) vor. 
Der Ausschuss stellt klar, dass jedes RE, dessen Underlying seiner-
seits RE beinhaltet, als nicht vorrangig gilt und somit das vom jeweili-
gen Rating abhängige Risikogewicht für nicht-vorrangige RE bei der 
Berechnung der Eigenkapitalanforderung verwendet werden muss. 
Um ein Unterlaufen dieser Regelungen für den Standard- und IRB-
Ansatz zu verhindern, schlägt der Ausschuss eine Erhöhung des Min-
dest-Risikogewichts für RE nach dem „Aufsichtliche-Formel-Ansatz“ 
(SF-Ansatz)3 auf 20% vor. Schließlich führt er aus, dass die Mindest-
kapitalanforderungen für RE im Handelsbuch diejenigen für das An-
lagebuch nicht unterschreiten dürfen. 

                                                 
2 Diese sogenannten Einzweck-Gesellschaften werden auch als Special Purpose Vehic-

les (SPV) bezeichnet. 
3 Vgl. Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, „International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards“, 2004, Tz. 623ff 
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2. Verwendung externer Ratings für von der Bank garantierte Ver-
briefungen 
Der Ausschuss fordert ein Verbot der Verwendung externer Ratings 
durch die Bank, wenn diese Bonitätseinstufung auf einer Garantie 
oder sonstigen Unterstützung derselben Bank beruht. Hintergrund 
dieses Verbotsvorschlags ist die während der Finanzkrise zu beo-
bachtende Vorgehensweise mancher Banken bei der Bereitstellung 
von Liquiditätsfazilitäten für ABCP-Programme. Anstatt die Inan-
spruchnahme der Liquiditätsfazilität durch die Zweckgesellschaft 
(SPV) bei der Eigenkapitalunterlegung zu berücksichtigen, kauften 
diese Banken stattdessen die vom SPV emittierten Commercial Pa-
per. Bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung legten sie dann 
für diese Geldmarktpapiere deren (gutes) externes Rating zugrunde, 
obwohl letzteres maßgeblich auf der Garantie oder sonstigen Unter-
stützungszusage der Bank selbst beruhte. Im Ergebnis profitierten die 
Banken somit durch die Verwendung externer Ratings von einer nie-
drigeren Eigenkapitalanforderung, die von der Bank somit letztlich 
selbst gesteuert werden konnte. 
Zur Aufnahme dieses Verbots in die Baseler Rahmenvereinbarung 
schlägt der Ausschuss die Ergänzung des Abschnitts „Operationelle 
Anforderungen für die Verwendung externer Ratings“ in Tz. 565 um 
drei Absätze vor. 

3. Operationelle Anforderungen für die Verwendung externer Ra-
tings zur Risikogewichtung 
Das aktuelle Basel II-Regelwerk verlangt von den Banken derzeit bei 
der Verwendung externer Ratings zur Berechnung der Eigenkapital-
unterlegung ihrer Verbriefungspositionen keine eigenständige Kredit-
analyse. Der Ausschuss möchte dies zukünftig ändern und formuliert 
hierzu qualitative Anforderungen an die „Due Diligence“, bei deren Er-
füllung die Banken einen Abzug ihrer Verbriefungspositionen vom Ei-
genkapital vermeiden. Folgende Ansprüche an die Banken werden in 
Tz. 565 (i) bis (iv) vorgeschlagen: 
1) Verständnis des Risikogehalts der einer Verbriefung zugrunde lie-
genden einzelnen Forderungen 
2) Zeitnaher Zugang zu Informationen über die Güte und das Verhal-
ten des Forderungspools, wie z.B. Zahlungsrückstände, Leerstands-
quoten, durchschnittliche Beleihungsausläufe 
3) Durchgängiges Verständnis der strukturellen Merkmale einer Ver-
briefungsposition wie z.B. Wasserfallstrukturen, Credit- und Liquidity-
Enhancements und dealspezifische Ausfalldefinitionen. 
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4. Liquiditätsfazilitäten (LF) im Standard- und IRB-Ansatz 
Zwar ist in der Theorie die Unsicherheit hinsichtlich der Einschätzung 
der Kreditqualität und der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme 
einer Liquiditätsfazilität durch einen Kontrahenten auf kurze Sicht we-
niger stark ausgeprägt als für einen längeren Zeitraum. Dennoch 
möchte der BA in Zukunft kurz- und langfristige Liquiditätsfazilitäten 
mit einem einheitlichen Konversionfaktor (CCF) belegen: Im Stan-
dardansatz soll er 50%, im IRB-Ansatz 100% betragen. Zusätzlich ist 
eine Klarstellung in Tz. 613 hinsichtlich der Abgrenzung vorrangiger 
von nicht vorrangigen LF vorgesehen. Schließlich möchte der BA die 
Tz. 580 und 638 streichen, die bisher einen bevorzugten CCF von 0% 
bei anerkannten Marktstörungen vorsehen. 

 

 Säule II: Aufsichtliches Überprüfungsverfahren 

Die Vorschläge, die sich auf die Überarbeitung der Säule II der Baseler 
Rahmenvereinbarung beziehen, bilden den Schwerpunkt des Konsulta-
tionspapiers. Sie gehen auf verschiedene, während der Finanzkrise auf-
gedeckte Schwachpunkte beim Risikomanagement in Banken ein und 
sollen Banken und Aufsichtsbehörden angabegemäß dabei unterstüt-
zen, die Risiken in Zukunft besser zu erkennen und zu steuern und sie 
bei der internen Beurteilung der Angemessenheit des Eigenkapitals an-
gemessen zu erfassen. Besonderes Augenmerk legt der Ausschuss auf 
Risiken bei komplexen, bilanziellen und außerbilanziellen Kapitalmarkt-
produkten wie Verbriefungen. Auf folgende Bereiche gehen die Vor-
schläge insbesondere ein: 
 
1. „Firm-Wide Oversight“ 

In diesem Kapitel stellt der BA die Grundsätze für ein solides Risiko-
management vor und gliedert seine Vorschläge in vier Bereiche: 

a. Aktive Beteiligung der Führungsebene 
Der Vorstand und die obere Führungsebene sind zum einen ver-
antwortlich für die Definition des „Risikoappetits“ und für den Auf-
bau eines bankweiten Limitsystems, das im Einklang mit der Risi-
kotragfähigkeit des Instituts steht. Die Wahrnehmung dieser Ver-
antwortung setzt aber voraus, dass die oberste Führungsebene 
ein Verständnis für die mit den Geschäften verbundenen Risiken 
besitzt – also über entsprechende Fachkenntnisse und Expertise 
verfügt. Diese Kenntnisse ermöglichen es der Leitungsebene 
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dann, für eine MaRisk-konforme Aufbauorganisation, eine gelebte 
„Risikokultur“ und ein am langfristigen Kapitalerhalt orientiertes 
Vergütungssystem zu sorgen. 

b. Geschäftspolitik, Ablaufprozesse und Limite 
Die von der Bank verfolgte Geschäftspolitik, die Ablaufprozesse 
und Limite sollten eine zeitnahe Identifikation, Messung, Überwa-
chung und Steuerung der Risiken ermöglichen, die in den einzel-
nen Geschäftsfeldern der Bank entstehen. Das Limitsystem sollte 
ein Eskalationsverfahren beinhalten, das den Umgang mit Limit-
überschreitungen regelt. Schließlich sollten Geschäftspolitik, Me-
thoden und Limite einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen 
werden. 

c. Berichtswesen 
Das Berichtswesen einer Bank sollte klar, einfach und dennoch 
vollständig über das Risikoprofil informieren. Betont wird ausdrück-
lich, dass das Reporting außerbilanzielle Positionen mit einschlie-
ßen soll. Auch an dieser Stelle wird auf die Notwendigkeit hinge-
wiesen, dass der Vorstand als einer der Adressaten die Annahmen 
hinsichtlich der verwendeten Risikomaße kennen und verstehen 
muss. Das Berichtswesen sollte flexibel und gestaltbar sein, dass 
sich Änderungen bei den der Risikomessung zugrunde liegenden 
Annahmen, Szenarioanalysen und Stresstests leicht integrieren 
lassen. 

d. Interne Kontrollen 
Schließlich sollte das Risikomanagement durch die interne Revisi-
on (independent control areas) und externe Prüfer häufig geprüft 
werden, damit sich die Verantwortungsträger der Bank bei ihren 
Entscheidungen auf eine exakte Informations- und Datengrundla-
ge stützen können. 

2.  Risikokonzentration 
Unter Risikokonzentration versteht man eine einzelne Forderung oder 
eine Gruppe von Forderungen gegen z.B. den gleichen Geschäfts-
partner oder die gleiche geografische Region. Bei einem Ausfall er-
zeugen sie Verluste, die die Kreditwürdigkeit oder die Aufrechterhal-
tung des Geschäftsbetriebs bedrohen oder eine substanzielle Verän-
derung des Risikoprofils der Bank bewirken. Risikokonzentrationen 
z.B. hinsichtlich bestimmter Kontrahenten und Branchen können auch 
indirekt durch Investments in CDOs entstehen, denen Assets mit die-
sen Merkmalen in verbriefter Form zugrunde liegen. Eine Bank sollte 
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über angemessene Verfahren verfügen, um auch diese Konzentrati-
onsrisiken zu erkennen. 
Das interne Berichtswesen sollte Vorstand und Aufsichtsrat eindeutig 
und klar über Risikokonzentrationen in der Bank informieren. Darüber 
hinaus sollte eine Bank nachvollziehbare, vom Vorstand genehmigte 
Strategien hinsichtlich Risikominderungstechniken – wie z.B. Erhö-
hung der Vorhaltung von Eigenkapital, Absenkung von „Risikoappetit“ 
und Limiten – besitzen. 
Schließlich hat eine Bank entsprechende Verfahren zur Messung von 
Konzentrationsrisiken einzusetzen. Neben Szenarioanalysen betont 
der BA die Notwendigkeit von Stresstests. Gefordert wird nicht eine 
rein „mechanische“ Messung und Beurteilung der Konzentrationsrisi-
ken. Ziel ist die Bestimmung der vom eigenen Geschäftsmodell ab-
hängigen Verwundbarkeit und daran anknüpfend das Vorhalten eines 
angemessenen Eigenkapitalpuffers für diese Risikoart. Der BA emp-
fiehlt die Diskussion der Ergebnisse solcher Analysen mit der Auf-
sichtsbehörde. 

3. Risiko aus außerbilanziellen Positionen und Verbriefungen 
Um die für Verbriefungstransaktionen gegründeten Special Purpose 
Vehicles (SPV) vor einem Konkurs zu bewahren, habe viele Banken 
während der Finanzkrise ihren SPVs über das vertraglich vereinbarte 
Niveau hinausgehende Unterstützungsleistungen gewährt. Der da-
durch vermiedene mögliche Reputationsschaden wurde erkauft durch 
unerwartete zusätzliche Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken, die mit 
der Übernahme der Aktiva der SPVs auf die eigene Bilanz entstan-
den. Das Schlagendwerden dieser Risiken hat dann zu hohen Verlus-
ten geführt. 
Als Folge hiervon spricht sich der BA dafür aus, dass eine Bank eige-
ne Kreditanalysen erstellt, bevor in eine Verbriefungsposition inves-
tiert wird. Die externe Bonitätseinstufung einer international anerkann-
ten Ratingagentur kann nur der Ausgangspunkt sein. Auch hier betont 
der Ausschuss wieder die Notwendigkeit, dass die handelnden Per-
sonen in der Bank über das nötige Wissen verfügen, um die Kredit-
qualität und die Produktmerkmale der Verbriefung und der ihnen 
zugrunde liegenden Forderungen beurteilen zu können. Dies schließt 
die Bestimmung möglicher Konzentrationsrisiken – z.B gegenüber ei-
nem bestimmten Emittenten innerhalb der Verbriefungstranche – mit 
ein. Hinzukommen sollten nach Ansicht des Baseler Ausschusses 
Stress-Szenarien, die die Folgen von Marktstörungen bei Verbrie-
fungspositionen auf Liquidität, GuV und Kapitaladäquanz simulieren 
können. 
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4. Reputationsrisiko 
Unter dem Reputationsrisiko versteht man die Gefahr, dass aufgrund 
einer negativen Wahrnehmung durch Kunden, Geschäftspartner, In-
vestoren, Aktionäre und Aufseher die Fähigkeit der Bank zur Fortset-
zung bestehender bzw. zum Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen 
oder der uneingeschränkte Kapitalmarktzugang leiden kann. Neben 
dem bereits unter 3. erwähnten Fall des Reputationsrisikos (Über-
nahme von Aktiva eines SPV auf die eigene Bilanz) kann es auch auf 
der Passivseite der Bilanz auftreten, wenn eine Bank z.B. ihre Anlei-
hen kündigt, obwohl die Ausübung des Kündigungsrechts ökonomisch 
nicht sinnvoll ist. Auch hier erkauft sich die Bank die Vermeidung des 
Eintritts dieser Risikoart durch einen vorzeitigen Liquiditätsabfluss und 
eine Verschlechterung entsprechender aufsichtlicher Kapitalquoten. 
Eine Bank sollte nach Ansicht des Baseler Ausschusses das Reputa-
tionsrisiko möglichst genau über Stresstests auf dem „Umweg“ über 
das mit ihm indirekt verbundene Kredit-, Marktpreis-, Liquiditäts- oder 
operationelle Risiko messen. 

5. Bewertungsverfahren 
Die Eigenschaften komplexer strukturierter Produkte – wie z.B. die 
jeweils individuelle Ausgestaltung der Zuweisung der eingehenden 
Zins- und Tilgungszahlungen auf die einzelnen Tranchen bei Verbrie-
fungen („Wasserfallstruktur“) – erschweren ihre Bewertung. Aus ihrer 
individuellen Struktur folgt eine oftmals geringe Marktliquidität; hier-
durch fehlen „objektive", beobachtbare Marktpreise, so dass Banken 
häufig interne Modelle zur Preisbestimmung dieser Produkte verwen-
den. Diese Modelle unterliegen ihrerseits wiederum Modellrisiken, weil 
die Qualität der über das Bewertungsmodell ermittelten Preise stark 
von der korrekten Erfassung der jeweils benötigten Inputparameter 
abhängig ist. 
Der BA verlangt daher von den Banken, angemessene Leitlinien und 
Kontrollprozesse im Zusammenhang mit der (Marktpreis-) Bewertung 
für das interne Risikomanagement und das externe Berichtswesen 
einzurichten. Dies schließt die vollständige Dokumentation der bankin-
tern genehmigten Bewertungsverfahren mit ein. Die erstmalige Auf-
nahme des Handels in neuen Finanzinstrumenten kann erst nach 
Festsetzung und Überprüfung ihrer Bewertbarkeit im Rahmen eines 
Neuproduktprozesses (NPP) erfolgen. 
Die eingesetzten Bewertungsverfahren als Bestandteil des Risikoma-
nagements sind regelmäßig zu überprüfen, unabhängig davon, in wel-
chem Profitcenter die mit diesen Verfahren bewerteten Produkte ver-
bucht werden. Diese Bewertungskontrollen sollten auch Bestandteil 
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der Prüfung durch die Innenrevision sein. Die Festlegung und Über-
prüfung der Produktbewertungsverfahren setzt eine angemessene 
Personalausstattung voraus. Insbesondere erwartet der BA von den 
Banken die Anwendung alternativer Bewertungsverfahren, sollten die 
regelmäßig verwendeten Inputparameter aufgrund allgemeiner Markt-
störungen unzuverlässig werden oder gar nicht verfügbar sein. Die 
vom BA geforderte Durchführung entsprechender Modell-Stresstests 
lässt die Bank die Grenzen der eingesetzten Modelle erkennen. 
Schließlich hat eine Bank die Qualität der Modell-Inputgrößen anhand 
folgender Kriterien zu überprüfen: 
- Verfügbarkeit und Aktualität der Preise/ Kurse 
- Häufigkeit der Aktualisierung gestellter Preise/ Kurse 
- Anzahl verfügbarer, unabhängiger Preisquellen 
- Reifegrad des Marktes bzgl. des zu bewertenden Produktes 

6.  Liquiditätsrisikomanagement und Überwachung 
Die Finanzkrise hat gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapi-
talausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisi-
kos abhängig ist. Daher betont der BA die Notwendigkeit der Steue-
rung dieser Risikoart und das Vorhalten eines genügend großen Li-
quiditätspuffers, um für zukünftige Stresssituationen gerüstet zu sein. 
Ein zentrales Element einer diesbezüglichen Risikosteuerung ist die 
Definition einer Toleranzschwelle für das Eingehen von Liquiditätsrisi-
ken durch den Vorstand und die Berücksichtigung der Kosten der für 
nötig gehaltenen Liquiditätshaltung in der Margenkalkulation des Insti-
tuts. 
Der BA verlangt – gerade auch mit Blick auf strukturierte Produkte 
und schwebende Geschäfte – von den Banken die Fähigkeit, eine Li-
quiditätsvorausschau bezüglich Aktiva, Passiva und außerbilanziellen 
Positionen zu erstellen. Eine Liquiditätsplanung des Instituts sollte die 
Refinanzierungsquellen nach Laufzeiten und Quellen diversifizieren 
und ein Frühwarnsystem beinhalten, um drohende Liquiditätsengpäs-
se rechtzeitig zu erkennen. Daneben stellt nach Ansicht des Baseler 
Ausschusses die Steuerung der Intraday-Liquidität ein zentrales Ele-
ment des Liquiditätsrisikomanagements dar; Versäumnisse in diesem 
Bereich können sonst schnell zu Dominoeffekten im gesamten Fi-
nanzsystem führen. 
Auch an dieser Stelle betont der BA wieder die Notwendigkeit von 
Stresstests. Krisentests und Szenarioanalysen für das Liquiditätsrisiko 
sollen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. 
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7.  Solide Stresstest-Verfahren 
Wie die Veröffentlichung des im Januar 2009 veröffentlichten Konsul-
tationspapiers „Principles for sound stress testing practices and su-
pervision“ zeigt, räumt der BA dem Thema „Stresstesting“ einen ho-
hen Stellenwert ein. Auch in dem hier untersuchten Konsultationspa-
pier widmet er diesem Thema ein eigenes Kapitel. Ziel von Stress-
tests ist die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der einzelnen Bank 
und des gesamten Finanzsystems. Sie beantworten die Frage, wieviel 
Eigenkapital eine Bank vorhalten muss, um durch starke Schocks 
verursachte Verluste auffangen zu können. Die Ergebnisse von 
Stresstests spielen für Institute in folgenden Bereichen eine Rolle: 
 

 Zukunftsgerichtete Risikobeurteilung 
 Überwindung der Grenzen von Bewertungsmodellen und histori-

schen Daten 
 Liquiditäts- und Eigenkapitalplanung 
 Identifizierung möglicher Risikokonzentrationen 

 
Auch beim Thema „Stresstests“ erwartet der BA das aktive Mitwirken 
von Vorstand und Aufsichtsrat bei der Festsetzung der Ziele, der De-
finition einzelner Krisenszenarien, der Diskussion der Ergebnisse von 
Stresstests und der daraus resultierenden konkreten Beschlüsse und 
Entscheidungen. 
Stresstests ergänzen die Instrumente des Risikomanagements, wie 
z.B. den Value at Risk (VaR). Dadurch dass sie sich nicht auf histori-
sche Daten und geschätzte statistische Zusammenhänge (Korrelatio-
nen) stützen müssen, können die Ergebnisse von Stresstests einen 
Hinweis auf die Validität der eingesetzten quantitativen (VaR-) Model-
le geben. Da Stresstests die Auswirkungen extremer, krisenhafter 
Marktereignisse auf die Solvabilität einer Bank verdeutlichen, sollten 
sie Bestandteil des Eigenkapitalplanungsprozesses in einer Bank 
sein. 
Der BA betont die Bedeutung von Stresstests bei der Steuerung des 
sogenannten „Pipeline“-Risikos. Dieses beschreibt das Risiko des 
„Sitzenbleibens“ auf Positionen, die in verbriefter Form am Kapital-
markt platziert werden sollten, weil der Markt – wie aktuell in der Fi-
nanzkrise – „verstopft“ ist. Ebenso sollten Stresstests hinsichtlich be-
stehender Verpflichtungen gegenüber eigenen SPVs durchgeführt 
werden, deren Positionen zur Abwehr möglicher Reputationsrisiken 
auf die eigenen Bücher genommen werden könnten (s. auch 4.). 
Schließlich empfiehlt der BA, dass sich die Aufsichtsbehörden von der 
Wirksamkeit der von den Banken eingesetzten Stresstests überzeu-
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gen sollen. Dies  umfasst die Prüfung, ob die ihnen zugrunde liegen 
Annahmen plausibel erscheinen und auf welche Weise die Ergebnis-
se der Stresstests in die Entscheidungsfindung einfließen. Bei aufge-
deckten Schwächen sollen die Aufsichtsbehörden auf Nachbesserung 
bestehen. 

 

 Säule III: Marktdisziplin 

Das Ziel der dritten Säule des Basel-II-Regelwerks besteht darin, die 
Marktdisziplin durch eine Reihe von Offenlegungspflichten zu erhöhen. 
Die Säule III ergänzt somit die Vorschriften zur Mindesteigenkapitalun-
terlegung in Säule I und zum aufsichtlichen Überprüfungsverfahren in 
Säule II. Die während der Finanzkrise aufgedeckten Schwächen bei der 
Veröffentlichung – ganz explizit in Bezug auf Verbriefungspositionen – 
veranlassen den BA zu Verbesserungsvorschlägen für die Säule III. 
Diese überarbeiteten Vorschriften zur Veröffentlichungspflichten sollen 
dazu beitragen, in Zukunft ein Wiederaufflammen der Unsicherheiten 
der Marktteilnehmer insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis Bilanz-
stärke der Institute zum Ausmaß ihrer Verbriefungsaktivitäten zu ver-
meiden. 

In diesem Teil des Konsultationspapiers werden die Änderungsvor-
schläge direkt an den betroffenen Textziffern der Baseler Rahmenver-
einbarung vorgenommen, so dass sie vom Leser direkt nachvollzogen 
werden können. Im Einzelnen beziehen sich die Nachbesserungen bei 
der Veröffentlichung auf folgende Bereiche: 

 Verbriefungspositionen im Handelsbuch 
 Unterstützung von außerbilanziellen SPV 
 Interner Bemessungsansatz (IAA) und andere ABCP Liquiditätsfa-

zilitäten 
 Resecuritisation Exposures (Verbriefungsposition, die aus Einzel-

forderungen und mindestens einer Verbriefungsposition besteht) 
 Bewertung in Bezug auf Verbriefungspositionen 
 „Pipeline- und Warehousing“-Risiken im Hinblick auf Verbriefungen 

 

 Fazit 

Mit dem hier vorgestellten Konsultationspapier beabsichtigt der BA nach 
eigenen Angaben eine Verbesserung der gegenwärtigen Baseler Rah-
menvereinbarung (Basel II). Damit reagiert er auf die Aufsehen erregen-
den Schieflagen und (Beinahe-) Zusammenbrüche einzelner Banken 
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seit Mitte 2007 sowie auf den darauf folgenden Vertrauensverlust ge-
genüber dem Finanzsystem insgesamt. 
Konkreter Auslöser für die Veröffentlichung des hier vorgestellten Kon-
sultationspapiers von Januar 2009 sind die aufgedeckten Defizite beim 
Risikomanagement der Banken im Allgemeinen und der Verbriefungs-
strukturen im Besonderen seit Beginn der Finanzkrise. Dies zeigt sich 
daran, dass sich die Vorschläge des BA in Bezug auf die Säule I aus-
schließlich auf neue bzw. ergänzende Vorschriften zu Mindestkapitalan-
forderungen für Verbriefungen beziehen. Im Rahmen der Säule II dre-
hen sich ebenfalls viele qualitativen Anforderungen um dieses Thema. 
Dies setzt sich schließlich in der Überarbeitung der Säule III fort: Auch 
hier zielen die verschärften Offenlegungsvorschriften explizit auf die ver-
schiedenen Arten von Verbriefungstransaktionen. 
Ein zweiter Schwerpunkt der zur Diskussion gestellten Verbesserungs-
vorschläge zielt auf das Einfordern von Fachwissen und aktiver Beteili-
gung der Führungsebene von Banken. Der BA betont immer wieder, 
dass Banken nur in solche Produkte investieren dürfen, deren Struktur 
und Risikogehalt sie auch verstehen. In diesem Zusammenhang weist er 
wiederholt auf die Bedeutung von Stresstests als ein Instrument zur Ri-
sikobeurteilung und zur Liquiditäts- und Eigenkapitalplanung hin. 
Wie schon in der Vergangenheit folgt die Einführung neuer bzw. die 
Verschärfung bestehender aufsichtlicher Anforderungen oftmals als Re-
aktion auf beobachtete Fehlentwicklungen in der Finanzbranche:  Bei-
spielhaft genannt seien die Mindestanforderungen für Devisengeschäfte 
im Jahre 1975 nach dem Zusammenbruch des Bankhauses Herstatt 
sowie die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK) im Jahre 
2002 nach erheblichen Verlusten zahlreicher Banken als Folge von or-
ganisatorischen Defiziten im Kreditgeschäft.4

Der BA hat eine Konsultationsfrist bis zum 17. April 2009 vorgesehen. 
Es wird interessant sein zu beobachten, welche der hier vorgestellten 
strengen, verschärften  Anforderungen schließlich in eine überarbeitete 
Basel II-Rahmenvereinbarung einfließen werden. 
 

                                                 
4 Vgl. Gschrey, E: „Meilensteine der Bankenaufsicht“, in: Ramke Th./ Wohlert, D. (Hrsg.) 

„Risikomanagment im Handelsgeschäft“, 2009, S. 18 
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